
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 46 KartG 2005 Stellungnahmen der
Regulatoren
 KartG 2005 - Kartellgesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.09.2021

§ 46.

Das Kartellgericht kann durch bundesgesetzliche Vorschriften zur Regulierung bestimmter Wirtschaftszweige

eingerichtete Behörden (Regulatoren) au2ordern, Stellungnahmen zu den den jeweiligen Wirtschaftszweig

betre2enden Fragen auch in den Verfahren abzugeben, in denen sie nicht Antragsteller sind; die Regulatoren sind

berechtigt, solche Stellungnahmen auch ohne Aufforderung durch das Kartellgericht abzugeben.
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